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Sachverhalt: 

Unter Bezug auf den Beschluss der StVV vom 05.10.2015 ergehen hierzu folgende Informationen: 

 

I. 

Vergleichszahlen: 

 

Der Vergleich von Friedhofsgebühren in den verschiedenen Kommunen ist nicht praktikabel, weil 

die den Gebührenkalkulationen zugrunde liegenden Parameter unterschiedlich sind. So sind z.B. 

die kalkulatorischen Kosten der Friedhofshallen und Friedhofsanlagen abhängig von deren Aus-

bauzustände und Alter. Auch die organisatorischen Abwicklungen, die personellen Ausstattungen 

oder Fremdleistungen  sind unterschiedlich und führen zu nicht vergleichbaren Gebührensätzen. 

 

Unabhängig davon hat die Verwaltung die gewünschte Übersicht erstellt (s. Anlage a). Darin sind 

die Gebührensätze gemäß dem vorgelegten Entwurf der Gebührenordnung ausgewiesen. Der Kos-

tendeckungsgrad liegt hierbei bei rd. 88 %. 

 

Alternative 1: 

In einem weiteren Schritt hat die Verwaltung nochmals mit Blick auf einen zu erreichenden Kosten-

deckungsgrad von max. 75 % die Höhe der Grundgebühr reduziert. Damit konnten die Kosten für 

eine Bestattung insgesamt unter Gleichbehandlung aller Grabarten verringert werden (s. Anlage b). 

Die Reduzierung der Grundgebühr (hier von 71 € auf 42 €) wäre in § 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 Ge-

bührenordnung zu beschließen. 

 

Alternative 2: 

Hier hat die Verwaltung die zu wahrenden Ruhefristen für Urnen von 20 auf 15 Jahre (Mindestzeit) 

und die Nutzungszeiten bei Urnenwahlgräbern von 25 auf 20 Jahre reduziert. Gebührenmindernd 
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wurde hierbei auf die künftige Verwendung biologisch abbaubarer Urnen in Gemeinschaftsgrab-

feldern und anonymen Grabfeldern abgestellt. Auf dieser Basis erfolgte eine Neukalkulation der 

Gebührensätze durch das Büro Willitzer, Baumann und Schwed. Diese Neukalkulation wurde dann 

nochmals mit einer Reduzierung der Grundgebühr auf 48 € mit dem Ziel eines Kostendeckungsgra-

des von 75 % angepasst (s. Anlage c). 

Hierzu bedarf es entsprechender Anpassungen der Friedhofsordnung sowie der Gebührenord-

nung. 

 

Insgesamt muss berücksichtigt werden, dass die nicht durch Gebühren gedeckte Kosten (25 %), in 

Höhe von rd. 110.000 €, über den Gesamthaushalt gedeckt werden müssen. 

 

 

II. 

Prüfung eines möglichen Verkaufs derzeit freien Friedhofsflächen 

 

Zur Sicherstellung des Bedarfs an Grabstellen stehen nur die freien Flächen im Bestand, die im Lau-

fe der Zeit ablaufende Reihengrabfelder sowie die Erweiterungsflächen zur Verfügung. Die Verwal-

tung hat für jeden Friedhof die erforderlichen Kapazitäten für die Dauer von 30 Jahren unter Berück-

sichtigung des Angebotes aller derzeit bestehender und künftigen verschiedenen Arten von Ge-

meinschaftsfeldern betrachtet. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass ein Verkauf von Fried-

hofsflächen aus heutiger Betrachtung nicht möglich ist. 

Um Einsparungen im Gebührenhaushalt Friedhof zu erreichen, wurde eine Teilfläche der Fried-

hofserweiterungsfläche neuer Friedhof Rauenthal abgetrennt und wird derzeit als Grünschnittsam-

melstelle genutzt. Dies kommt auch dem verminderten Kostendeckungsgrad zugute. 

 

III. 

Möglichkeiten muslimischer Bestattungen 

 

Die Friedhofsordnung der Stadt Eltville ermöglicht bereits derzeit muslimische Bestattungen. Ände-

rungen der Friedhofsordnung sind nicht erforderlich. Auf den Friedhöfen der Stadt Eltville sind 

auch bereits Muslime gemäß deren Riten beerdigt. Um dennoch dem Wunsch eines eigenen Grab-

feldes zu entsprechen, kann ein Teilbereich der Erweiterungsfläche des Friedhof Erbach als mus-

limisches Grabfeld bereitgestellt werden. 

 

Anlage(n): 

(1) Deckblatt Anlage a zur Mitteilungsvorlage Friedhof 

(2) Beispielberechnungen nach Bestattungsarten - Anlage a 

(3) Übersicht Gemeinden_Teil 1 - Anlage a 

(4) Übersicht Gemeinden_Teil 2 - Anlage a 

(5) Deckblatt Anlage b zur Mitteilungsvorlage Friedhof 

(6) Beispielberechnungen nach Bestattungsarten - Anlage b 

(7) Übersicht Gemeinden_Teil 1 - Anlage b 

(8) Deckblatt Anlage c zur Mitteilungsvorlage Friedhof 

(9) Gegenüberstellung Nutzungszeit und Gebührensätze Alternative c - Anlage c 

(10) Beispielberechnungen nach Bestattungsarten - Anlage c 

(11) Übersicht Gemeinden_Teil 1 - Anlage c 

 

 

 

Patrick Kunkel 

Bürgermeister 
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